
#ST# vom 4. Oktober 1982

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestiitzt auf Artikel 85 Ziffer 10 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 3. Februar 1982'),

beschliesst:

Art. 1

Fur hochstens sechs Jahre werden die folgenden Verpflichtungskredite im Ge-
samtbetrag von 51 Millionen Franken bewilligt. In Millionen

Franken

1. Weiterbildung auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik . . . . 13
2. Weiterbildung auf dem Gebiet des Maschinenbaus 17
3. Forderung der technologischen Entwicklung von Sensoren

fur die Mess- und Regeltechnik 6
4. Weiterbildung auf dem Gebiet der Haustechnik 15

Art. 2

Der Bundesrat kann innerhalb der Verpflichtungskredite nach Artikel 1 Zif-
fern 1-4 geringfugige Verschiebungen zwischen den einzelnen Positionen vor-
nehmen.

Art. 3

Fur das Jahr 1982 werden 2900000 Franken als Nachtragskredit zum Voran-
schlag der Eidgenossenschaft bewilligt, die sich wie folgt aufteilen:

Rubrik Bezeichnung Franken

723.463.94 Weiterbildung auf dem Gebiet der Wirtschaftsinformatik.. 1 350 000

723.463.95 Weiterbildung auf dem Gebiet des Maschinenbaus . 1 350 000

723.463.96 Förderung der technologischen Entwicklung von Sensoren
fur die Mess- und Regeltechnik

723.311.91 Weiterbildung auf dem Gebiet der Haustechnik 200 000
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Technologische Entwicklung und Ausbildung

Art. 4

Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.

Ständerat, 24. Juni 1982 Nationalrat, 4. Oktober 1982

Der Präsident: Dreyer Die Präsidentin: Lang
Die Sekretärin: Huber Der Protokollführer: Zwicker
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